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	Stichwortverzeichnis



Vorwort


Das Beamtentum ist eine tragende Säule des öffentlichen Dienstes und dabei rechtlich komplex, praktisch herausfordernd und für die Verwaltungspraxis von zentraler Bedeutung. Dieses Fachbuch verfolgt das Ziel, die zentralen Strukturen und Problemfelder des Beamtenrechts in Schleswig-Holstein verständlich, kompakt und praxisnah darzustellen.

Das Werk richtet sich in erster Linie an Praktiker, insbesondere an Personalverantwortliche, Juristen im öffentlichen Dienst, Richter und Rechtsanwälte mit verwaltungsrechtlichem Schwerpunkt. Es soll eine verlässliche Orientierungshilfe im Umgang mit den einschlägigen Rechtsgrundlagen bieten und dabei helfen, rechtssichere und zugleich sachgerechte Lösungen zu entwickeln. Das Werk gibt den Stand von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur bis einschließlich Dezember 2025 wieder.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Fachbuch das generische Maskulinum verwendet. Es gilt gleichermaßen für alle Geschlechter.

Für Hinweise, Kritik und Anregungen ist der Verfasser jederzeit dankbar – sie helfen, das Buch weiterzuentwickeln und an den Bedürfnissen der Praxis auszurichten. Sie erreichen mich unter folgender E-Mail-Adresse: 

Redder@rpm-recht.de.

 

Rechtsanwalt Dr. Jan-Philipp Redder
Kiel, Januar 2026



Literaturverzeichnis


Adam, Roman F., Grundprobleme arbeits- und beamtenrechtlicher Konkurrentenklagen, DÖD 2021, S. 250–256.

Ante, Johann, Die (passive) Beteiligung an Unternehmen durch Bundesbeamte als genehmigungs- oder anzeigepflichtige Nebentätigkeit, ZBR 2021, S. 156–161.

Baden, Eberhard, Eignung nach Statusamt? – Ein grundlegendes Missverständnis des Bundesverwaltungsgerichts, ZBR 2023, S. 14–18.

Baden, Eberhard, Frauenförderung in der dienstlichen Beurteilung?, ZBR 2021, S. 372–377.

Baßlsperger, Maximilian, Bestenauslese bei freigestellten Beamten, ZBR 2023, S. 233–237.

Baßlsperger, Maximilian, Reaktivierung ohne Ernennung, ZBR 2021, S. 10–16.

Baßlsperger, Maximilian, Zum Verfahren bei der Entlassung von Beamten, ZBR 2020, S. 109–118.

Battis, Ulrich/Grigoleit, Klaus Joachim/Hebeler, Timo, Entwicklung des Beamtenrechts in den Jahren 2020 und 2021, NVwZ 2022, 379–385.

Baunack, Sebastian, Auswirkungen des Datenschutzrechts auf das behördliche Disziplinarverfahren, ZBR 2023, S. 373–378.

Baunack, Sebastian, Disziplinarmaß und Strafandrohung, ZBR 2021, S. 238–244.

Baunack, Sebastian/Hothneier, Paul, Amtsverschwiegenheit und effektiver Rechtsschutz, ZBR 2024, S. 329–336.

Bretschneider, Harald/Peter, Markus, Auf Herz und Nieren überprüft: Die gesundheitliche Eignung als Gradmesser für die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst, ZBR 2021, S. 189–194.

Bretschneider, Harald/Peter, Markus, Die beamtenrechtliche Gesunderhaltungspflicht im Kontext der „Corona-Pandemie“, NVwZ 2020, 1462–1468.

Bretschneider, Harald/Peter, Markus, Politisches Engagement in Uniform – die Causa Pechstein, ZBR 2023, S. 297–301.

Buchholtz, Gabriele, Anmerkung zu EGMR, Urt. V. 14.12.2023 – 59433/18 u. a., NVwZ 2024, 229–230.

Conrad, Michael, Die dienstliche Beurteilung schwerbehinderter Beamtinnen und Beamter unter Beachtung des Leistungsprinzips, ZBR 2021, S. 249–253.

Conrad, Michael, Fürsorgepflicht – Ausgewählte Aspekte und Gedanken, ZBR 2024, S. 122–127.

Dippel, Martin, Ämterpratonage durch politische Parteien, NordÖR 2009, 102–108.

Domgörgen, Ulf, Gegenstand einer Regelbeurteilung nach Beförderung während des Beurteilungszeitraums, NVwZ 2025, 535–539.

Elbel, Thomas, Kann man Professoren anstellen? – Verfassungsrechtliche und einfachgesetzliche Zulässigkeit der Professur im Angestelltenverhältnis als Regelfall an staatlichen Hochschulen, ZBR 2023, S. 25–34.

Engelbrecht, Knut, Verfassungsfeinde auf dem Weg zum kommunalen Wahlbeamten?, DVBl. 2025, S. 603–609.

Färber, Gisela, Quo vadis Alimentationsprinzip?, ZBR 2023, S. 73–85.

Frankenstein, Alexander, Notwendigkeit und Möglichkeiten der Beschleunigung von Disziplinarverfahren, NordÖR 2024, 544–555.

Gärditz, Klaus Ferdinand/Kamil Abdusalam, Maryam, Verfassungsfragen des Gesetzes zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamte, ZBR 2021, S. 289–296.

Grabitz, Eberhard/Hilf, Meinhard/Nettesheim, Martin, Das Recht der Europäischen Union, 84. Ergänzungslieferung, Januar 2025 (zitiert: GHN/Bearbeiter).

Günther, Jörg-Michael, Der dienstunfallrechtliche Schutz bei Angriffen auf Beamte – Reichweite und Grenzen, ZBR 2022, S. 325–330.

Günther, Jörg-Michael/Khan, Sophie, Die Pflicht zur Einladung zu Vorstellungsgesprächen nach § 165 S. 3 SGB IX, ZBR 2022, S. 409–413.

Hamdan, Binke, Das Urlaubsrecht von Beamten in Anwendung der europarechtlichen Vorgaben – ein Überblick über neuere Präzisierungen durch die Rechtsprechung, RiA 2022, S. 241–247.

Hamdan, Binke, Das verfassungsrechtlich garantierte Lebenszeitprinzip im Beamtentum und seine Ausnahmen, RiA 2024, S. 125–128.

Hartmannshenn, Jochen/Roth, Maximilian, Am Beispiel erstinstanzlich entschiedener Rechtswidrigkeit einer Verwaltungsmaßnahme, NVwZ 2024, 1201–1207.

Hebeler, Timo, Der Rechtsschutz des Beamten gegen die Anordnung einer ärztlichen Untersuchung im Zurruhesetzungsverfahren – Die endgültige Klärung durch die bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung, RiA 2023, S. 4–11.

Heimann, Hans Markus, Die Be- und Entfristung des Beamtenverhältnisses bei den Professoren des Bundes, ZBR 2021, S. 83–88.

Heun, Jessica, Die Verfassungstreuepflicht im Disziplinarrecht: Verfassungsfeindliche Gesinnung als Voraussetzungen einer Dienstpflichtverletzung?, ZBR 2024, S. 397–402.

Heusch, Andreas/Posser, Herbert/Ullrich, Norbert, Verfassungsrecht in der Praxis, 2024.

Hilg, Günther/Baßlsperger, Maximilian, Dienstherrenübergreifende Versetzung, ZBR 2024, S. 109–113.

Immich, Till/Malbranche, Anne Catherine, Korruption und Vorteilsannahme. Eine rechtliche und personalwirtschaftliche Herausforderung für den öffentlichen Dienst, Teil 1, RiA 2023, S. 45–53, Teil 2, RiA 2023, S. 93–99.

Joos, Daniel, Datenschutz in beamtenrechtlichen Konkurrentensituationen. Eine Bestandsaufnahme zur Akteneinsicht und Konkurrentenmitteilung unter Berücksichtigung des Datenschutzes, NVwZ 2021, 1335–1339.

Kathke, Leonhard, Verlust der Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst – ein Update, RiA 2020, S. 95–101.

Kenntner, Markus, Grundrechtsverwirklichung im Amt?, ZBR 2024, S. 361–368.

Kenntner, Markus, Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst?, NVwZ 2025, 9–16.

Koch-Sembdner, Peter, Altersregelungen für Bundes- und Landesbeamte – incl. Schwerbehinderte, RiA 2021, S. 145–155.

Koll, Jürgen Th., Verfassungsrechtliches Leistungsprinzip und Ausschreibung, LKV 2001, S. 394–397.

Krebs, Klaus/Nitschke, Andreas, Ist die ausnahmslose obligatorische Rücknahme der Ernennung wegen arglistiger Täuschung verfassungswidrig?, ZBR 2024, S. 151–159.

Krebühl, Daniel, Art. 33 Abs. 2 GG und gemischte Bewerberfelder, DVBl. 2022, S. 1076–1082.

Lindner, Josef Franz, Aktuelle Entwicklungen im Recht der politischen Beamten, NVwZ 2024, 620–624.

Lindner, Josef Franz, Zur Parteimitgliedschaft von Beamten, Artikel vom 15.2.2019, www.verfassungsblog.de.

Lorse, Jürgen, Aktuelle Rechtsfragen der Altersteilzeitregelung in § 93 BBG, ZBR 2023, S. 18–25.

Lorse, Jürgen, Beurteilungsmerkmale im Wandel dienstlicher und außerdienstlicher Veränderungsprozesse, DVBl. 2022, S. 381–388.

Lorse, Jürgen, Die politische Treuepflicht des Beamten im Spiegel aktueller rechtlicher und rechtspoliticher Entwicklungen, ZBR 2021, S. 1–10.

Lorse, Jürgen, Rechtsfragen der behördlichen Aufhebung bereits eröffneter dienstlicher Beurteilungen, ZBR 2022, S. 289–297.

Lorse, Jürgen, Rechtsfragen konstitutiver Anforderungsmerkmale in Auswahlverfahren öffentlicher Verwaltungen, ZBR 2023, S. 400–409.

Lüttmann, Sarah, Die verschiedenen Ausprägungen der beamtenrechtlichen Eignung und entsprechender Eignungsmängel, ZBR 2023, S. 292–297.

Masuch, Thorsten, Durchgefallen und entlassen. Prüfungsversagen und beamtenrechtlicher Status, NVwZ 2020, 1545–1550.

Masuch, Thorsten, Fähig zur Unfähigkeit? – Von den schwierigen Wegen zur Dienstunfähigkeit gegen den Willen der Beamtin oder des Beamten, ZBR 2023, S. 219–232.

Masuch, Thorsten, Verfassungstreue von kommunalen Wahlbeamtinnen und -beamten – ein kritischer Überblick, NVwZ 2023, 1694–1698.

Masuch, Thorsten, Vom Maß der Freiheit – Der Beamte zwischen Meinungsfreiheit und Mäßigungsgebot. „Die Kontrolle der Kontrolle ist das Maß der Freiheit.“ (Andrea Mira Meneghin), NVwZ 2021, 520–525.

Masuch, Thorsten, Vom überzogenen Dienstbezug – Zum inner- und außerdienstlichen Fehlverhalten von Beamtinnen und Beamten, ZBR 2023, S. 145–154.

Millgramm, Karl-Heinz, Dienstliche Beurteilung und Konnexität, DVBl. 2024, S. 1257–1262.

Neuhäuser, Gert Armin, Die verfassungsrechtliche Pflicht zu einer Ausschreibung öffentlicher Ämter und ihre (allein) verfassungsimmanenten Grenzen, NVwZ 2013, S. 176–182.

Neuhäuser, Gert Armin, Grundrechtsverwirklichung im Amt!, DVBl. 2024, S. 1509–1519.

Nierhoff, Till Christian, Die Verwertung von Erkenntnissen der Sicherheitsüberprüfung für das behördliche Disziplinarverfahren, NVwZ 2024, 1135–1140.

Nitschke, Andreas, Anmerkung zu VGH München, Urt. v. 4.12.2024 – 16a D 21.3008, NVwZ 2025, 275–276.

Nitschke, Andreas, Die „Aloha“-Tätowierung am Unterarm und die Neutralitätsfunktion der Uniform, DVBl. 2023, S. 66–71.

Nitschke, Andreas, Parteimitgliedschaft versus Verfassungstreuepflicht – das Beispiel der Partei „Alternative für Deutschland“, ZBR 2022, S. 361–374.

Nitschke, Andreas/Krebs, Klaus, Anmerkung zu VG Bayreuth, Beschluss vom 2.2.2023 – B 5 E 22.1180, NVwZ 2023, 703–704.

Nitschke, Andreas/Krebs, Klaus, Whistleblowing im öffentlichen Dienst: Impulse für die Dienstpflicht zur „Denunziation“ durch das Hinweisgeberschutzgesetz?, NVwZ 2023, 1053–1058.

Nokiel, Werner, Bedeutung und Umfang des Begriffs „Eignung“ in Art. 33 Abs. 2 GG im Recht der Beamtinnen und Beamten des Bundes, DÖD 2017, S. 301–307. 

Oebbecke, Janbernd, Kommunale Beamte als Beschäftigte von Ratsfraktionen, NVwZ 2022, 1093–1098.

Ott, Michael, Anmerkung zu BVerwG, Urt. v. 12.10.2023 – 2 A 7.22, NVwZ 2024, 339–340.

Patermann, Andreas, Dienstliche Beurteilung bei Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes, ZBR 2021, S. 195–197.

Plog, Ernst/Wiedow, Alexander, Bundesbeamtengesetz, Kommentar, Hrsg.: Bernt Lemhöfer/Michael Groepper/Carsten Tegethoff u. a., Stand: 433. Aktualisierungslieferung, November 2021.

Praxis der Kommunalverwaltung, Landesbeamtengesetz Schleswig-Holstein, Kommentar, Hrsg.: Erich Seeck/Norina Ciemnyjewski/Ute Scheel u. a., 25. Teillieferung 2025. 

Praxis der Kommunalverwaltung, Landesdisziplinargesetz für Schleswig-Holstein, Kommentar, Hrsg.: Alexander Frankenstein, 26. Fassung 2025.

Rachut, Sarah, Polizeibeamte als Personenbeförderer – Genehmigungsfähigkeit einer Nebentätigkeit als Uber-Fahrer, ZBR 2021, S. 29–33.

Reich, Andreas/Masuch, Thorsten, Beamtenstatusgesetz, Kommentar, 4. Aufl. 2025.

Reiff, Rüdiger, Von kleinen Aufmerksamkeiten und großen Geschenken – was ist erlaubt? – „Eine Tasse Kaffee? Nein Danke!“ – Wo fängt Korruption an?, CCZ 2018, 194–203.

Sachs, Michael, Grundgesetz Kommentar, Hrsg.: Christian von Coelln/Thomas Mann, 10. Aufl. 2024.

Schmitt, Sebastian, Möglichkeiten des Dienstherrn zum Umgang mit Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst. Eine Darstellung am Beispiel sogenannter „Reichsbürger“, NVwZ 2023, 25–30.

Schnelle, Eva Marie/Hopkins, Richard, Ausgewählte Probleme des Nebentätigkeitsrechts, NVwZ 2010, 1333–1338.

Schnellenbach, Helmut/Bodanowitz, Jan, Beamtenrecht in der Praxis, 10. Aufl. 2020.

Schönrock, Sabrina, Die charakterliche Eignung im Sinne des Art. 33 Abs. 2 GG – eine besondere Herausforderung in Sicherheitsberufen, ZBR 2021, S. 73–79.

Schorkopf, Frank, Das Dossier „Beamtenstreikverbot“ – ein Arbeitskonsens zwischen EGMR und BVerfG, NVwZ 2024, 483–485.

Schwarz, Michael, Beamtenstatus und EU-Recht, NVwZ 2021, 1662–1668.

Schwarz, Michael, Szenen mangelnder Verfassungstreue, DVBl. 2024, S. 1262–1269.

Soiné, Michael, Der Ermittlungsführer und die Beweiserhebung durch Zeugenvernehmung in behördlichen Disziplinarverfahren, ZBR 2024, S. 298–303.

Spitzlei, Thomas, (Teilweise) Verfassungswidrigkeit der Ernennung von Professoren zu Beamten auf Zeit, ZBR 2020, S. 19–28.

Stuttmann, Martin, Anmerkung zu BVerfG, Beschluss vom 14.1.2022 – 2 BvR 1528/21, NvwZ, 2022, 404–406.

Suslin, Alexander/Brockmann, Tim, Äußerungen staatlicher Funktionsträger im Spannungsfeld von Meinungsfreiheit und Neutralitätsgebot, NVwZ 2024, 882–888.

Tomerius, Carolyn, Gesetzliche Vorgaben zum Erscheinungsbild von Beamtinnen und Beamten. Zum Verhältnis von § 34 II BeamtStG und ländergesetzlichen Neutralitätsvorschriften, NVwZ 2023, 1537–1542.

Tomerius, Carolyn, Polizeibeamtinnen mit Kopftuch, Polizeibeamte mit Kippa und Dastar. Sind Gesetze zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamten noch verfassungsgemäß?, NVwZ 2022, 212–218.

Ullrich, Norbert, Beamtentum und Neutralität, ZBR 2021, S. 227–235.

Von Roetteken, Torsten, Verarbeitung personenbezogener Daten im Beamtenverhältnis, ZBR 2024, S. 188–196.

Voßkuhle, Andreas, Extremismus im Öffentlichen Dienst – Was tun?, NVwZ 2022, 1841–1847.

Werres, Bettina/Werres, Stefan, Die Dienstherrnfähigkeit – Bedeutungsgehalt, Anforderungen und Ausprägungen, ZBR 2023, S. 109–113.

Wertheimer, Frank, Entfristung eines Professoren-Beamtenverhältnisses im Wege einstweiliger Anordnung – VG Potsdam, Beschl. vom 22.3.2013, VG 2 L 98/13, Ordnung der Wissenschaft 2014, S. 81–88.

Widmaier, Ulrich, Das bundesverfassungsgerichtliche Beamtenstreikverbot – „Rechtfertigung“ nach Art. 11 Abs. 2 EMRK?, DVBl. 2020, S. 229–236.

Wiese, Kirsten, Rückschrittliche Reglementierung des Erscheinungsbildes von Beamt: innen, RiA 2021, S. 264–273.

Wilhelm, Wiebke/Lissner, Stefan, Nebentätigkeitsregelungen bei Beamten, DÖD 2025, S. 93–97.

Witt, Stefan, Die Widerspruchsfrist in beamtenrechtlichen Streitigkeiten, ZBR 2022, S. 239–242.

Wittkowski, Bernd, Anmerkung zu BVerwG, Beschluss vom 28.5.2021 – 2 VR 2.21, NVwZ 1859–1861.

Ziekow, Eike, Corona als Dienstunfall?, RiA 2021, S. 60–68.

Zilsdorf, Jurij, Die Nebentätigkeit in der beamtenrechtlichen Praxis, ZBR 2024, S. 407–413.

Zimmermann, Ralph, Leiter kommunaler Eigenbetriebe als Beamte auf Zeit – eine verfassungswidrige Altregelung neu aufgelegt?, LKV 2019, 97–103.



Kapitel 1 Beamtenrecht in Schleswig-Holstein

I.Bedeutung des Beamtentums für Schleswig-Holstein


1Das Beamtentum hat für Schleswig-Holstein eine herausragende Bedeutung, da ein wesentlicher Teil der staatlichen Aufgaben durch Beamte wahrgenommen wird und angesichts des Funktionsvorbehalts des Art. 33 Abs. 4 GG auch wahrgenommen werden muss. Unter Berufung auf den Rechtswissenschaftler Hans Peters hat das BVerfG bereits 1959 ausgeführt: „Unter der Autorität des Volkes kann der Beamte ‚sozusagen als Staat Befehle geben, kann das Handeln des Staates realisieren und verfügt dadurch über eine Machtstellung, die mit dem ungeheuren Aufgabenzuwachs des modernen Staats ein großes Ausmaß angenommen hat‘ (…).“1. Auch in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein mit einer Vielzahl dezentraler Strukturen kommt es entscheidend darauf an, dass staatliches Handeln effizient, verlässlich und rechtssicher erfolgt. Das Beamtenrecht schafft hierfür den rechtlichen Rahmen und soll zugleich das notwendige Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Bürger fördern.

2Dabei übernimmt das Beamtenrecht eine Doppelfunktion: Zum einen garantiert es dem Staat eine leistungsfähige, loyale und rechtstreue Verwaltung, indem es die Grundsätze des Berufsbeamtentums – wie etwa die Treuepflicht, das Lebenszeitprinzip und das Alimentationsprinzip – absichert. Zum anderen schützt es auch die Rechtsstellung der Beamten und begrenzt die Eingriffsmöglichkeiten des Dienstherrn durch gesetzlich geregelte Verfahren und Rechtsbehelfe. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher, politischer und technologischer Umbrüche ist ein verlässliches Beamtentum ein wesentlicher Stabilitätsfaktor für das demokratische Gemeinwesen in Schleswig-Holstein.



BVerwG: „Das Berufsbeamtentum, wie es sich in der deutschen Verwaltungstradition herausgebildet hat, ist um seiner Funktion willen in die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen worden. Es ist eine Institution, die, gegründet auf Sachwissen, fachliche Leistung und loyale Pflichterfüllung, eine stabile Verwaltung sichern und damit einen ausgleichenden Faktor gegenüber den das Staatswesen gestaltenden politischen Kräften bilden soll. Der Parlamentarische Rat war überzeugt, dass anders Legalität und Unparteilichkeit der Verwaltung nicht erreicht werden könne und die Gefahr bestehe, dass Parteipolitik zu weitgehend in Verwaltungszweige getragen werde, wo sie nicht hingehöre (…).

Aufgabe des Beamten als ‚Diener des Staates‘ (…) ist es, Verfassung und Gesetz im Interesse des Bürgers auch und gerade gegen die Staatsspitze zu behaupten (…). Die Gemeinwohlverantwortung des Staates wird durch die Strukturen des Beamtenrechts auf den einzelnen, mit der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben betrauten Beamten ‚heruntergebrochen‘ (…).“2



3Ein weiterer Grund für die besondere Relevanz des Beamtenrechts in Schleswig-Holstein liegt in den eigenen gesetzgeberischen Spielräumen des Landes. Seit der Föderalismusreform im Jahre 2006 verfügt das Land in zentralen Bereichen des Statusrechts – etwa im Laufbahn-, Besoldungs- und Versorgungsrecht – über die Möglichkeit, eigenständige Regelungen zu schaffen. Diese Gesetzgebungskompetenz erlaubt es dem Land, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die auf die strukturellen, geografischen und haushälterischen Besonderheiten Schleswig-Holsteins abgestimmt sind. So kann etwa auf die Konkurrenz um qualifizierte Fachkräfte im Großraum Hamburg oder auf die demografische Entwicklung im ländlichen Raum differenziert reagiert werden. Der Landesgesetzgeber kann Anreize setzen, etwa durch Laufbahnanrechnungen, besondere Zulagen, modernisierte Qualifizierungswege oder flexible Versorgungsregelungen, um als Dienstherr attraktiver aufzutreten – sei es für Verwaltungsjuristen, Lehrer, Polizeibeamte oder andere Beamtengruppen.



II.Reichweite der Schleswig-Holsteinischen Gesetzgebungskompetenz zum Beamtenrecht


4Die Gesetzgebungskompetenz von Bund und Ländern zum Beamtenrecht ist im Grundgesetz differenziert geregelt (Art. 70 ff. GG).

5Für die Beamten des Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften des öffentlichen Rechts (z. B. Bundesagentur für Arbeit) liegt die Gesetzgebungskompetenz ausschließlich beim Bund (Art. 73 Abs. 1 Nr. 8 GG). Hierzu zählt das gesamte Dienstrecht – also auch Disziplinarrecht, Laufbahnrecht, Beendigungstatbestände usw.3 Nach Art. 71 GG dürfen die Länder in diesen Bereichen nur dann eigene Gesetze erlassen, wenn ein Bundesgesetz sie ausdrücklich dazu ermächtigt.

6Anders sieht es bei den Beamten der Länder, Gemeinden und kommunalen Körperschaften aus. Hier ist differenziert zu betrachten, welche Teilbereiche des Beamtenrechts betroffen sind.

7Die Statusrechte und -pflichten dieser Beamten unterliegen grundsätzlich der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG). Die Länder dürfen in diesem Bereich nur dann Gesetze erlassen, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat (Art. 72 Abs. 1 GG). Hierzu ist maßgeblich das Beamtenstatusgesetz auszuwerten.

Aus der Gesetzesbegründung: „‚Statusrechte und -pflichten‘ sind: Wesen, Voraussetzungen, Rechtsform der Begründung, Arten, Dauer sowie Nichtigkeits- und Rücknahmegründe des Dienstverhältnisses, Abordnungen und Versetzungen der Beamten zwischen den Ländern und zwischen Bund und Ländern oder entsprechende Veränderungen des Richterdienstverhältnisses, Voraussetzungen und Formen der Beendigung des Dienstverhältnisses (vor allem Tod, Entlassung, Verlust der Beamten- und Richterrechte, Entfernung aus dem Dienst nach dem Disziplinarrecht), statusprägende Pflichten und Folgen der Nichterfüllung, wesentliche Rechte, Bestimmung der Dienstherrenfähigkeit, Spannungs- und Verteidigungsfall und Verwendungen im Ausland.“4

8Für die Bereiche Laufbahnrecht, Besoldung und Versorgung besteht hingegen keine Bundesgesetzgebungszuständigkeit. Sie unterliegen nach Art. 70 Abs. 1 GG der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz der Länder, da sie von der konkurrierenden Gesetzgebung in Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG ausdrücklich ausgeschlossen sind. Der schleswig-holsteinische Landesgesetzgeber durfte daher eigenständig das Laufbahnrecht (§§ 13 ff. LBG nebst Laufbahnverordnungen), das Besoldungsrecht (SHBesG) und das Versorgungsrecht (SHBeamtVG) regeln.



III.Rechtsquellen des Beamtenrechts

1.Völkerrecht


9Das Völkerrecht spielt für das Beamtenrecht insgesamt nur eine untergeordnete Rolle. Gleichwohl ist stets zu prüfen, ob einzelne völkerrechtliche Verträge, insbesondere zum Schutz der Menschenrechte oder zum Schutz vor Benachteiligung (z. B. die UN-Behindertenrechtskonvention), in bestimmten Teilbereichen des Beamtenrechts rechtliche Wirkung entfalten.



2.Europäische Ebene


10Das Beamtenrecht unterliegt der Gesetzgebungskompetenz der Mitgliedstaaten und nicht der Europäischen Union.5 Daher ist es primär durch nationales Recht, insbesondere durch das Grundgesetz (Art. 33 GG) und das jeweilige Landes- und Bundesbeamtenrecht geprägt. Dennoch entfaltet das Unionsrecht in bestimmten Bereichen Wirkungen auf das Beamtenverhältnis. Dies betrifft u. a. solche Gebiete, in denen unionsrechtliche Grundfreiheiten und Antidiskriminierungsvorgaben Anwendung finden. Hierzu zählt etwa das öffentliche Dienstrecht im Kontext der Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 45 AEUV). Zwar erlaubt Art. 45 Abs. 4 AEUV eine Ausnahme für Tätigkeiten, die mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind, jedoch ist diese Bereichsausnahme eng auszulegen.6 Zu nennen sind ferner die Gleichbehandlungsrichtlinie (RL 2000/78/EG), die in Deutschland mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) umgesetzt wurde, und die Arbeitszeitrichtlinie (RL 2003/88/EG).7

11Neben dem Unionsrecht kann auch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) für das Beamtenrecht Bedeutung entfalten. Diese hat zwar den Rang eines Bundesgesetzes, ist aber über den Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes auch bei der Auslegung und Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes zu beachten.8 So waren die Wirkungen der EMRK etwa bei der verfassungsrechtlichen Prüfung eines Streikverbots für Beamte zu klären, das im Ergebnis bejaht wurde.9



3.Grundgesetz


12Die normative Ausgestaltung des Beamtenrechts wird maßgeblich durch das Grundgesetz geprägt. Es setzt sowohl inhaltliche Grenzen als auch normative Leitplanken für den Gesetzgeber.

13Zunächst gelten die Grundrechte auch im Beamtenverhältnis. Beamte können sich insbesondere auf Abwehrrechte wie die Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG) berufen. Zwar ist das Beamtenverhältnis durch ein besonderes Dienst- und Treueverhältnis geprägt, dies ändert jedoch nichts daran, dass Grundrechte auch im Dienstverhältnis Geltung beanspruchen (► Rn. 401 ff.).

14Von zentraler Bedeutung ist Art. 33 Abs. 5 GG, der die Rechtsstellung der Beamten unter den Schutz der sog. „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ stellt, d. h. ein Kernbestand von Strukturprinzipien, „die allgemein oder doch ganz überwiegend während eines längeren, traditionsbildenden Zeitraums, insbesondere unter der Reichsverfassung von Weimar, als verbindlich anerkannt und gewahrt worden sind“ (Element der Traditionalität).10 Zudem müssen diese Regelungen „das Bild des Berufsbeamtentums in seiner überkommenen Gestalt maßgeblich prägen, sodass ihre Beseitigung das Berufsbeamtentum als solches antasten würde“ (Element der Substanzialität).11 Der Gesetzgeber ist verpflichtet, diese Grundsätze zu wahren und das Beamtenrecht im Einklang mit ihnen fortzuentwickeln.

15Weiter begrenzt Art. 33 Abs. 4 GG die Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf Private. Nach dem sog. Funktionsvorbehalt darf die Ausübung hoheitlicher Gewalt nur solchen Personen übertragen werden, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen – also i. d. R. Beamte (► Rn. 49 ff.).

16Auch das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) und das Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 2 GG) beeinflussen das Beamtenrecht. Nach dem hieraus folgenden Wesentlichkeitsgrundsatz muss der Gesetzgeber alle wesentlichen Entscheidungen selbst treffen.12 Dies betrifft im Beamtenrecht z. B. die Arbeitszeit,13 das Besoldungswesen,14 Regelungen zur dienstlichen Beurteilung,15 Einstellungshöchstaltersgrenzen16 und das Verbot des Tragens von Tätowierungen.17 Für Beamtenverhältnisse ist die Regelungsform des Parlamentsgesetzes auch typisch und sachangemessen.18



BVerwG: „Die früher vorherrschende Vorstellung, dass sich ein Beamter mit dem Eintritt ins Beamtenverhältnis einem‚ besonderen Gewaltverhältnis‘ unterwirft, das keiner Regelung durch Rechtsnormen bedarf, ist seit langem überholt (…). Aus dem Umstand, dass bestimmte Regelungsbereiche nach ‚hergebrachter Weise‘ nur durch Verwaltungsvorschrift oder jedenfalls nicht in einer dem Gesetzesvorbehalt genügenden Weise normiert sind, kann daher nicht auf die Einhaltung der verfassungsrechtlichen Vorgaben geschlossen werden. Vielmehr gilt gerade für das Beamtenverhältnis und die Verwirklichung des grundrechtsgleichen Rechts aus Art. 33 Abs. 2 GG, dass sich die Frage der Wesentlichkeit und damit der Ermächtigungsgrundlage ‚unter einem aktualisierten verfassungsrechtlichen Blickwinkel‘ anders darstellen kann als noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten (…).“19





4.Verfassung des Landes Schleswig-Holstein


17

Die Landesverfassung spielt im beamtenrechtlichen Alltag eine eher untergeordnete Rolle. Sie enthält nur vereinzelt Bestimmungen mit Beamtenbezug – bspw. in Art. 20 Abs. 3 Verf SH zur Rechtsstellung des Landtagspräsidenten oder in Art. 38 Verf SH, der den Zuständigkeitsbereich des Ministerpräsidenten regelt.



5.Parlamentsgesetze


18

Die zentrale einfachgesetzliche Grundlage ist das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG). Es gilt bundesweit für die Beamten der Länder, Kommunen und der sonstigen unter Landesaufsicht stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts (§ 1 BeamtStG). Für Schleswig-Holstein regelt das Landesbeamtengesetz (LBG) die landesspezifischen Ergänzungen und Konkretisierungen. Darüber hinaus bestehen Spezialgesetze für bestimmte Teilbereiche des Beamtenrechts, etwa das Besoldungsgesetz (SHBesG) und das Landesdisziplinargesetz (LDG).



6.Rechtsverordnungen


19Zur Umsetzung und Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben hat das Ministerium für Inneres eine Vielzahl von Rechtsverordnungen erlassen. Hierzu gehört etwa die Landesverordnung über die Stellenobergrenzen für Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit der Gemeinden und Ämter (KomStOVO), die Landesverordnung über die Gewährung von Beihilfen an Beamtinnen und Beamte in Schleswig-Holstein (BhVO) und die Landesverordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für schleswig-holsteinische Beamtinnen und Beamte (MVergVO). Rechtsverordnungen dienen der detaillierten Ausgestaltung gesetzlicher Vorgaben und stützen sich auf eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage im Gesetz.



7.Satzungen


20Satzungen als Rechtsquelle spielen im Beamtenrecht eine eher begrenzte Rolle. Eine Ausnahme bilden die Entschädigungsregelungen für Ehrenbeamte. Nach § 24 Abs. 1 und 3 GO SH steht Gemeinden in diesem Bereich Satzungskompetenz zu – etwa zur Festlegung von Aufwandsentschädigungen.



8.Verwaltungsvorschriften


21Verwaltungsvorschriften (Erlasse, Richtlinien) sind interne Regelungen der Verwaltung, mit denen die Anwendung und Auslegung von Gesetzen einheitlich gesteuert wird. Sie sind nicht rechtsverbindlich für Außenstehende, aber innerhalb der Verwaltung bindend. Hierzu zählt etwa die Verwaltungsvorschrift über die Ernennung von Beamtinnen und Beamten sowie über die Beendigung des Beamtenverhältnisses (Ernennungsrichtlinie).




IV.Daten und Zahlen


22Die Landesregierung informiert den Schleswig-Holsteinischen Landtag regelmäßig mit dem sog. Personalstruktur- und Personalmanagementbericht, in dem dezidiert das Personalwesen in der Landesverwaltung dargelegt ist.20 Entsprechende umfassende Berichte für die Kommunalebene existieren nicht.




Kapitel 2Zentrale Begrifflichkeiten des Beamtenrechts

I.Beamter


23Beamte sind Personen, die gem. Art. 33 Abs. 4, Abs. 5 GG, § 3 Abs. 1 BeamtStG zu ihrem Dienstherrn in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. Nicht erfasst sind Richter und Soldaten, die jeweils eigenen Statusregelungen unterliegen. Die Begründung eines Beamtenverhältnisses erfolgt durch Ernennung, d. h. einen mitwirkungsbedürftigen und formgebundenen Verwaltungsakt gem. § 8 BeamtStG.



II.Dienstherr


24Dienstherren sind dienstherrenfähige juristische Personen. Nach § 2 BeamtStG sind grundsätzlich Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände sowie sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts dienstherrenfähig, wenn sie diese Befugnis entweder bereits beim Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes besaßen oder ihnen die Dienstherrenfähigkeit später durch Gesetz oder auf gesetzlicher Grundlage verliehen wurde.21

25In Schleswig-Holstein kann die Dienstherrenfähigkeit auch durch Satzung verliehen werden. Eine solche Satzung bedarf der Genehmigung der obersten Aufsichtsbehörde (§ 2 LVwG SH). Kommunale Fraktionen, für die Kommunalbeamte teilweise eingesetzt werden, sind nicht dienstherrenfähig.22



III.Organe des Dienstherrn

1.Behörden


26Nach § 3 Abs. 1 LVwG wird die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit für die Träger der öffentlichen Verwaltung durch Behörden wahrgenommen. Bei den Landesbehörden unterscheidet das Gesetz zwischen drei Ebenen: oberste Landesbehörden (z. B. die Landesregierung), Landesoberbehörden (z. B. das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein) und untere Landesbehörden (z. B. die Polizeidirektionen) (§§ 4 ff. LVwG). Für den kommunalen Bereich gilt: Behörden der Gemeinden, Kreise und Ämter sind diejenigen Organe, die durch Gesetz oder auf gesetzlicher Grundlage gebildet wurden und öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen (vgl. § 11 LVwG SH). Dazu zählen z. B. Bürgermeister. Behörden der der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit (z. B. Hochschulen nach § 2 HSG) und der rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind ihre Organe, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben (§ 12 LVwG).



2.Oberste Dienstbehörde


27Die oberste Dienstbehörde ist nach § 3 Abs. 1 LBG diejenige oberste Behörde des Dienstherrn, in deren Dienstbereich der Beamte ein Amt bekleidet. Ihr kommt eine herausgehobene beamtenrechtliche Stellung zu.23 Nach den Regelungen des LBG stehen ihr zahlreiche beamtenrechtliche Entscheidungsbefugnisse zu. Mit dem Begriff Dienstbereich ist der Geschäftsbereich gemeint, in dem der Beamte ein Amt im abstrakt-funktionellen Sinne bekleidet – hierfür gibt die haushaltsmäßige Einordnung der Planstelle des Beamten i. d. R. einen Anhaltspunkt.24

28In ehrenamtlich verwalteten Gemeinden ist die Gemeindevertretung grundsätzlich oberste Dienstbehörde (§ 27 Abs. 4 Satz 1 GO); sie kann diese Zuständigkeit übertragen (§ 27 Abs. 4 Satz 3 GO). In hauptamtlich verwalteten Gemeinden ist der Bürgermeister oberste Dienstbehörde der Beschäftigten der Gemeinde (§ 55 Abs. 1 Satz 3 GO); die Gemeindevertretung ist grundsätzlich oberste Dienstbehörde des Bürgermeisters (§ 27 Abs. 4 Satz 1 GO). In hauptamtlich verwalteten Städten ist der Bürgermeister oberste Dienstbehörde der Beschäftigten der Stadt (§ 65 Abs. 1 Satz 3 GO), die Stadtvertretung ist grundsätzlich oberste Dienstbehörde des Bürgermeisters (§ 27 Abs. 4 Satz 1 GO).

29Auf Kreisebene ist der Landrat oberste Dienstbehörde für die Beschäftigten des Kreises (§ 51 Abs. 1 Satz 3 KrO). Der Kreistag ist oberste Dienstbehörde des Landrats, wobei die Zuständigkeit auf den Hauptausschuss übertragen werden kann (§ 22 Abs. 4 KrO).

30In ehrenamtlich verwalteten Ämtern ist der Amtsausschuss oberste Dienstbehörde (§ 10 Abs. 2 Satz 1 AO); er kann seine Zuständigkeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 Satz 2 AO delegieren. In hauptamtlich verwalteten Ämtern ist der Amtsdirektor oberste Dienstbehörde der Beschäftigten des Amtes (§ 15b Abs. 7 AO i. V. m. § 55 Abs. 1 Satz 3 GO); der Amtsausschuss ist oberste Dienstbehörde des Amtsdirektors (§ 10 Abs. 2 Satz 1 AO).

31Auf Landesebene ist der Ministerpräsident für die Beamten seines Geschäftsbereichs oberste Dienstbehörde; die Minister sind für Beamte ihres Geschäftsbereiches oberste Dienstbehörde.25 Im Bereich des Schleswig-Holsteinischen Landtags ist der Präsident des Landtags oberste Dienstbehörde für die dort tätigen Beamten (Art. 20 Abs. 3 Satz 4 SHVerf, § 106 Abs. 1 Satz 3 LBG).



3.Dienstvorgesetzter


32Der Dienstvorgesetzte ist die Person, die für beamtenrechtliche Entscheidungen in persönlichen Angelegenheiten des Beamten zuständig ist (§ 3 Abs. 2 LBG). In der Verwaltung kann zwischen unmittelbaren, höheren und höchsten Dienstvorgesetzten unterschieden werden.26 In Abgrenzung zum Vorgesetzten betreffen Entscheidungen des Dienstvorgesetzten den Beamten in seiner Stellung als Rechtssubjekt (Grundverhältnis) und nicht in seiner internen Amtsstellung (Betriebsverhältnis).27

33In ehrenamtlich verwalteten Gemeinden ist die Gemeindevertretung Dienstvorgesetzte des Bürgermeisters und dessen Stellvertreters ohne Disziplinarbefugnis (§ 27 Abs. 4 Satz 2 GO), wobei sie die Zuständigkeit übertragen kann (§ 27 Abs. 4 Satz 3 GO); der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter der Beschäftigten der Gemeinde (§ 50 Abs. 4 Satz 1 GO). In hauptamtlich verwalteten Gemeinden ist der Bürgermeister Dienstvorgesetzter der Beschäftigten der Gemeinde (§ 55 Abs. 1 Satz 3 GO); der Hauptausschuss ist Dienstvorgesetzter des Bürgermeisters ohne Disziplinarbefugnis (§ 45b Abs. 5 GO). In hauptamtlich verwalteten Städten ist der Bürgermeister Dienstvorgesetzter der Beschäftigten der Stadt (§ 65 Abs. 1 Satz 3 GO); der Hauptausschuss ist Dienstvorgesetzter des Bürgermeisters ohne Disziplinarbefugnis (§ 45b Abs. 5 GO).

34Auf Kreisebene ist der Hauptausschuss der Dienstvorgesetzte des Landrats ohne Disziplinarbefugnis (§ 40b Abs. 5 KrO). Der Landrat ist Dienstvorgesetzter der Beschäftigten des Kreises (§ 51 Abs. 1 Satz 3 KrO).

35In ehrenamtlich verwalteten Ämtern ist der leitende Verwaltungsbeamte Dienstvorgesetzte der Beamten, Angestellten und Arbeitern des Amtes (§ 15 Abs. 3 Satz 1 AO), der Amtsvorsteher ist Dienstvorgesetzter des leitenden Verwaltungsbeamten (§ 13 Abs. 2 Satz 1 AO) und der Amtsausschuss ist Dienstvorgesetzter des Amtsvorstehers und seines Stellvertretenden (§ 10 Abs. 2 Satz 1 AO). In hauptamtlich verwalteten Ämtern ist der Amtsdirektor Dienstvorgesetzter der Beschäftigten des Amtes (§ 15b Abs. 7 AO i. V. m. § 55 Abs. 1 Satz 3 GO), der Hauptausschuss ist Dienstvorgesetzter des Amtsdirektors (§ 15d Satz 2 AO i. V. m. § 45b Abs. 5 GO) und der Amtsausschuss ist Dienstvorgesetzter des stellvertretenden Amtsdirektors (§ 10 Abs. 2 Satz 1 AO).

36Die Abgrenzung zwischen Dienstvorgesetzten und Vorgesetzten richtet sich nach dem Verwaltungsaufbau (§ 3 Abs. 4 Satz 1 LBG). Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass angesichts der Vielzahl der Dienstherren sowie der Vielgestaltigkeit der Organisation die Zuständigkeit des Vorgesetzten bzw. Dienstvorgesetzten nicht konkreter bestimmt und festgelegt werden kann.28 Ist ein Dienstvorgesetzter nicht vorhanden und ist nicht gesetzlich geregelt, wer diese Aufgaben wahrnimmt, bestimmt für die Landesbeamten die zuständige oberste Landesbehörde, im Übrigen die oberste Aufsichtsbehörde, wer für die beamtenrechtlichen Entscheidungen nach § 3 Abs. 2 LBG zuständig ist (§ 3 Abs. 4 Satz 2 LBG). Nach Beendigung des Beamtenverhältnisses nimmt die Behörde, bei der der Beamte zuletzt beschäftigt war, die Aufgabe des Dienstvorgesetzten wahr (§ 3 Abs. 4 Satz 3 LBG).

37Aus verfassungsrechtlicher Sicht ergibt sich nicht die Pflicht, dass lediglich andere Beamte als Dienstvorgesetzte agieren dürfen.



BVerfG: „Vielmehr können Dienstherrnbefugnisse auch durch nicht beamtete Dienstvorgesetzte ausgeübt werden, ohne dass das Berufsbeamtentum als solches in seiner Eigenart verändert werden würde. Insbesondere ist dem Bundesverwaltungsgericht darin zuzustimmen, dass auch Nichtbeamte, wenn sie Dienstherrnbefugnisse gegenüber Beamten wahrnehmen, in gleicher Weise wie Beamte an das Beamtenrecht und die verfassungsrechtlichen Vorgaben gebunden sind. Folgerichtig weist inzwischen die aktuelle Literatur – allerdings mehr mit Blick auf Art. 33 Abs. 4 GG – darauf hin, dass die Dienstvorgesetztenstellung als ständige Aufgabe grundsätzlich Beamten zu übertragen sei, Angestellte aber ausnahmsweise Dienstvorgesetzte sein könnten (…). Ein absolutes Verbot, Nichtbeamte mit der Wahrnehmung von Dienstherrnbefugnissen zu betrauen, kann in jedem Fall nicht (mehr) als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums gelten. Es kann letztlich dahinstehen, ob sich als hergebrachter Grundsatz aus Art. 33 Abs. 5 GG ergibt, dass die Ausübung von Dienstherrnbefugnissen durch nicht beamtete Dienstvorgesetzte einer Rechtfertigung bedarf.“29





4.Vorgesetzter


38Vorgesetzter ist, wer einem Beamten für dessen dienstliche Tätigkeit Weisungen erteilen kann (§ 3 Abs. 3 LBG). Diese Vorgabe knüpft an die Folgepflicht aus § 35 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG an.




IV.Amt


39Mit der Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Probe, auf Lebenszeit und auf Zeit wird dem Beamten zugleich ein „Amt“ verliehen (§ 8 Abs. 3 BeamtStG). Der Amtsbegriff findet sich in verschiedenen gesetzlichen Vorschriften, etwa in § 3 Abs. 1, § 5 LBG, § 6 SHBesG. Gemeinhin wird zwischen drei verschiedenen Amtsbegriffen unterschieden:

40Die Bezugnahme in § 8 Abs. 3 BeamtStG betrifft das sog. statusrechtliche Amt. Dieses „wird grundsätzlich durch die Zugehörigkeit zu einer Laufbahn und Laufbahngruppe, durch das Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe und durch die dem Beamten verliehene Amtsbezeichnung gekennzeichnet. In abstrakter Weise wird dadurch seine Wertigkeit in Relation zu anderen Ämtern zum Ausdruck gebracht (…).“30 Die konkrete Amtsbezeichnung ergibt sich aus der Ernennungsurkunde (§ 8 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 BeamtStG).

41Mit dem statusrechtlichen Amt korrespondiert – aus Art. 33 Abs. 5 GG abgeleitet – ein Anspruch des Beamten auf Übertragung eines abstrakt-funktionellen Amtes sowie eines amtsangemessenen konkret-funktionellen Amtes.31



BVerwG: „Das Amt im funktionellen Sinne bezieht sich auf die dienstlichen Aufgaben des Beamten. Das konkret-funktionelle Amt, der Dienstposten, bezeichnet die dem Beamten tatsächlich übertragene Funktion, seinen Aufgabenbereich. Das abstrakt-funktionelle Amt knüpft ebenfalls an die Beschäftigung des Beamten an, jedoch im abstrakt verstandenen Sinne. Gemeint ist der einem statusrechtlichen Amt entsprechende Aufgabenkreis, der einem Inhaber dieses Statusamtes bei einer bestimmten Behörde auf Dauer zugewiesen ist (…). Das abstrakt-funktionelle Amt wird dem Beamten durch gesonderte Verfügung des Dienstherrn übertragen (…).“32






Kapitel 3Wesensmerkmale des Beamtenverhältnisses

I.Beamtenverhältnis und Angestelltenverhältnis im Vergleich


42Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst unterscheiden sich grundlegend in ihrem rechtlichen Status, ihren Rechten und Pflichten sowie der Art ihres Beschäftigungsverhältnisses:

43Beamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis zu ihrem Dienstherrn. Dieses wird in § 3 Abs. 1 BeamtStG definiert. Auch Art. 33 Abs. 4 GG unterstreicht den besonderen Charakter dieses Verhältnisses, indem er die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse i. d. R. solchen Personen vorbehält, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. Die daraus folgende Treuepflicht des Beamten gegenüber dem Dienstherrn ist zugleich ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums i. S. d. Art. 33 Abs. 5 GG.



BVerfG: „Der Grund für das Festhalten an diesem hergebrachten Grundsatz liegt auf der Hand: Der moderne ‚Verwaltungsstaat‘ mit seinen ebenso vielfältigen wie komplizierten Aufgaben, von deren sachgerechter, effizienter, pünktlicher Erfüllung das Funktionieren des gesellschaftlich-politischen Systems und die Möglichkeit eines menschenwürdigen Lebens der Gruppen, Minderheiten und jedes Einzelnen Tag für Tag abhängt, ist auf einen intakten, loyalen, pflichttreuen, dem Staat und seiner verfassungsmäßigen Ordnung innerlich verbundenen Beamtenkörper angewiesen. Ist auf die Beamtenschaft kein Verlaß mehr, so sind die Gesellschaft und ihr Staat in kritischen Situationen ‚verloren‘ (…).“33



44Zudem setzt eine Verbeamtung eine Ernennung, d. h. einen mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt gem. § 8 BeamtStG voraus. Angestellte im öffentlichen Dienst stehen demgegenüber in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis. Es beruht auf einem Arbeitsvertrag und richtet sich nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch sowie den einschlägigen Tarifverträgen, insbesondere dem TVöD (Bund und Kommunen) und dem TV-L (Länder).

45Ein weiterer wesentlicher Unterschied liegt in der strukturellen Einbindung: Beamten durchlaufen festgelegte Laufbahnen mit einer statusrechtlichen Bindung an bestimmte Ämter. Angestellte werden hingegen funktionsbezogen eingesetzt, ohne dass eine entsprechende statusrechtliche Zuordnung erfolgt.

46Auch die Besoldung unterscheidet sich: Beamte erhalten eine amtsabhängige Besoldung nach der Besoldungsordnung, die unabhängig von der konkreten Arbeitszeit gewährt wird. Angestellte erhalten demgegenüber ein (tarif-)vertraglich geregeltes Entgelt.

47In der Altersversorgung zeigt sich ein weiterer Unterschied: Beamte erhalten Versorgungsbezüge nach Maßgabe des Beamtenversorgungsgesetzes und sind nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Angestellte sind hingegen Mitglieder in der gesetzlichen Rentenversicherung.

48Für Beamte gelten darüber hinaus eigene disziplinarrechtliche Regelungen, die sich in Schleswig-Holstein aus dem Landesdisziplinargesetz ergeben. Bei Angestellten kann es im Falle von Pflichtverletzungen zu allgemeinen arbeitsrechtlichen Maßnahmen wie Abmahnung oder Kündigung kommen.



II.Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse (Art. 33 Abs. 4 GG)


49Nach Art. 33 Abs. 4 GG ist die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Aufgabe i. d. R. Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen (sog. Funktionsvorbehalt). Diese Verfassungsnorm begründet ein verfassungsrechtlich abgesichertes Wahrnehmungsmonopol für Beamte, Soldaten und Richter hinsichtlich bestimmter hoheitlicher Aufgabenwahrnehmungen.34 Der Schutzzweck des Art. 33 Abs. 4 GG liegt nicht im individuellen Interesse des Beamten oder an einer Verbeamtung, sondern im Schutz des Bürgers.35 Es soll gewährleistet werden, „dass die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Aufgabe regelmäßig den von Art. 33 Abs. 5 GG für das Berufsbeamtentum institutionell garantierten besonderen Sicherungen qualifizierter, loyaler und gesetzestreuer Aufgabenerfüllung unterliegt“.36 Zugleich dient die Norm der Sicherung der Funktionskontinuität von Hoheitsausübung.37 Art. 33 Abs. 4 GG setzt damit verfassungsrechtliche Grenzen für die Privatisierung von staatlichen Aufgaben. Eine Übertragung hoheitlicher Befugnisse i. S. d. Art. 33 Abs. 4 GG auf Angestellte des öffentlichen Dienstes ist regelmäßig unzulässig.38 Ebenso wie der Bund und die übrigen Bundesländer ist Schleswig-Holstein deshalb strukturell auf ein funktionierendes Beamtentum angewiesen.

50Der Funktionsvorbehalt des Art. 33 Abs. 4 GG bezieht sich ausschließlich auf die „Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse“. Welche Tätigkeiten darunterfallen, ist nicht abschließend geklärt. Die Verfassungsnorm findet jedenfalls dann Anwendung, „wenn Befugnisse zum Grundrechtseingriff im engeren Sinne (…) ausgeübt werden, die öffentliche Gewalt also durch Befehl oder Zwang unmittelbar beschränkend auf grundrechtlich geschützte Freiheiten einwirkt“.39 Erfasst ist damit insbesondere die Eingriffsverwaltung,40 sodass etwa polizeiliche Maßnahmen, die Grundrechtseingriffe bewirken, nur durch Polizeibeamte angeordnet werden dürfen. Dagegen können vorbereitende oder unterstützende Verwaltungstätigkeiten, die keinen Eingriffscharakter besitzen, auch durch Tarifbeschäftigte ausgeübt werden.

51Zudem findet der Funktionsvorbehalt nur Anwendung, wenn die hoheitliche Befugnis „als ständige Aufgabe“ übertragen wurde. Entstehungsgeschichtlich sollten Hoheitsaufgaben nicht erfasst werden, deren Wegfall absehbar ist.41 Entscheidend ist dabei die Dauerhaftigkeit der Aufgabenübertragung, nicht die Häufigkeit ihrer Ausübung.42

52Die Formulierung „in der Regel“ ermöglicht Ausnahmen vom Funktionsvorbehalt, sofern ein sachlicher Grund vorliegt – dabei sind sowohl quantitative und qualitative Gesichtspunkte als auch Verhältnismäßigkeitserwägungen zu berücksichtigen.43 Rein fiskalische Interessen – etwa die Absicht, Personalkosten zu senken – genügen nicht, um vom Funktionsvorbehalt abzuweichen.44




Kapitel 4Arten des Beamtenverhältnisses

I.Beamte auf Lebenszeit


53Die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit stellt den gesetzlichen Regelfall dar (§ 4 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG) und entspricht zugleich dem verfassungsrechtlich verankerten Lebenszeitprinzip (Art. 33 Abs. 5 GG).45 Sie dient gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BeamtStG der dauernden Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3 Abs. 2 BeamtStG. Voraussetzungen für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ist eine erfolgreiche Bewährung in der Probezeit, die mindestens sechs Monate und höchstens fünf Jahre dauert (§ 10 Satz 1 BeamtStG). In Schleswig-Holstein beträgt die regelmäßige Probezeit 3 Jahre (§ 19 LBG). Die Lebenszeitverbeamtung – im Zusammenwirken mit dem Alimentationsprinzip – gewährleistet die Unabhängigkeit des Beamten im Interesse einer rechtsstaatlichen Verwaltung.46



II.Beamte auf Zeit

1.Grundlagen


54Die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit ist seit jeher bekannt.47 Sie erfolgt ausschließlich für einen begrenzten Zeitraum, der in der Ernennungsurkunde ausdrücklich zu bezeichnen ist (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BeamtStG). Die Verbeamtung auf Zeit dient entweder der befristeten Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3 Abs. 2 BeamtStG oder der zunächst befristeten Übertragung eines Amtes mit leitender Funktion (§ 4 Abs. 2 BeamtStG).

55Für Beamte auf Zeit gelten die Vorschriften für Beamten auf Lebenszeit entsprechend, soweit nicht das Landesrecht abweichende Regelungen trifft (§ 6 BeamtStG). Die weiteren Einzelheiten zu Beamten auf Zeit enthält § 7 LBG.



2.Beamte auf Zeit in Schleswig-Holstein nebst verfassungsrechtlicher Einordnung



56a) Verfassungsrechtliche Grundlagen. Das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit stellt den verfassungsrechtlichen Regelfall dar (Art. 33 Abs. 5 GG) – ein hiervon abweichendes Beamtenverhältnis auf Zeit ist daher nur ausnahmsweise zulässig und bedarf – wie § 7 Abs. 1 Satz 1 LBG auch ausdrücklich normiert – einer gesetzlichen Grundlage. Eine Verbeamtung auf Zeit ist nach der Rechtsprechung nur in den Bereichen zulässig, „in denen – wie in den historisch hergebrachten Fällen – die besondere Sachgesetzlichkeit und die Natur der wahrgenommenen Aufgaben eine Begründung von Beamtenverhältnissen auf Zeit erfordern“.48 Dies ist nicht generalisierend zu betrachten, „sondern bedarf einer konkreten, alle erheblichen Gesichtspunkte berücksichtigenden Bewertung der jeweiligen Regelungsstruktur im Einzelfall“.49 Darüber hinaus muss die Regelung auch geeignet und erforderlich sein, um der besonderen Sachgesetzlichkeit Rechnung zu tragen.50





57b) Kommunale Wahlbeamte. Typische Anwendungsfälle für eine zeitlich befristete Verbeamtung finden sich bei kommunalen Wahlbeamten, die für einen bestimmten Zeitraum gewählt werden und Hoheitsgewalt ausüben.51 Hierzu zählen in Gemeinden und Städten der ehrenamtliche Bürgermeister auf Zeit (§§ 50 Abs. 6, 60 Satz 2 GO) und der hauptamtliche Bürgermeister auf Zeit (§§ 57c Abs. 1, 61 GO) als kommunale Wahlbeamte auf Zeit.52 Auch die Ernennung von Amtsdirektoren (§ 15b Abs. 5 AO) und Amtsvorstehern (§ 11 Abs. 6 Satz 1 AO) zu Beamten auf Zeit entspricht den verfassungsrechtlichen Anforderungen, genauso wie die Ernennung des gewählten Landrats (§ 46 Abs. 1 KrO) und der Stadträte (§ 67 Abs. 4 Satz 1 GO).





58c) Vorstand von Kommunalunternehmen (§ 106a Abs. 1 Satz 3 GO). Die Regelung des § 106a Abs. 1 Satz 3 Hs. 2 GO, wonach der Vorstand eines Kommunalunternehmens für die Dauer von fünf Jahren in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen werden kann, ist verfassungsrechtlich problematisch. Anders als bei kommunalen Wahlbeamten erfolgt hier keine Wahl, sondern eine Bestellung durch den Verwaltungsrat (§ 4 Abs. 2 Satz 1 KUVO). Zudem fehlt es an einer spezifischen hoheitlichen Aufgabenwahrnehmung: Die in § 3 KUVO beschriebenen Leitungsaufgaben entsprechen inhaltlich den üblichen Tätigkeiten einer Geschäftsführung in privatrechtlich organisierten Unternehmen. Es ist nicht erkennbar, dass eine Verbeamtung (auf Zeit) für diese Aufgaben erforderlich wäre. Die Leitungstätigkeit kann auch im Rahmen eines privatrechtlichen Dienst- und Geschäftsführungsvertrages erfolgen. Eine beamtenrechtliche Konstruktion ist daher entbehrlich und verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt.53





59d) Hochschulbereich. Auch im Hochschulbereich sieht das Landesrecht verschiedene Beamtenverhältnisse auf Zeit vor, die im Wesentlichen mit wissenschaftlichen und künstlerischen Anforderungen begründet werden.54 Dahinter steht insbesondere das Ziel, wissenschaftliche Innovation zu fördern.55

60Der Präsident der Hochschule wird gem. § 23 Abs. 7 Satz 2 HSG in ein Beamtenverhältnis auf Zeit oder ein befristetes privatrechtliches Dienstverhältnis berufen. Er ist Wahlbeamter, da er vom Senat gewählt wird (§ 23 Abs. 5 Satz 1 HSG). Seine Aufgaben und seine Stellung (§ 23 HSG) rechtfertigen es, ihn als Beamten auf Zeit zu ernennen.56

61Ferner wird der Kanzler gem. § 25 Abs. 4 Satz 1 HSG in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen: Da es sich nach § 25 Abs. 2 HSG um eine Wahlentscheidung handelt (Wahlbeamter auf Zeit) und hochschulrechtlich ein enges Zusammenwirken von Hochschulpräsident und -kanzler vorgesehen ist (vgl. § 25 Abs. 1 HSG), steht Art. 33 Abs. 5 GG einer Verbeamtung auf Zeit nicht entgegen.57

62Professoren können zunächst für die Dauer von zwei Jahren auf Zeit verbeamtet werden (§ 63 Abs. 1 Satz 2 HSG; vgl. auch § 118 LBG). Eine Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit erfolgt, wenn nach Ablauf dieser Zeit der Fachbereichskonvent seine Zustimmung erteilt (§ 63 Abs. 1 Satz 3 HSG). Die Zeitprofessur soll sicherstellen, „dass die betreffende Hochschule die Chance erhält, fachliche und pädagogische Qualifikationen der Bewerberin oder des Bewerbers bei der tatsächlichen Ausübung des Amtes zu überprüfen.“58 Dies ist verfassungsrechtlich bedenklich, da die Qualifikation des Bewerbers auch im Rahmen eines Probebeamtenverhältnisses überprüft werden kann. Es besteht kein hinreichender Grund, hierfür auf ein Zeitbeamtenverhältnis zurückzugreifen.59 Diese verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen auch bei Juniorprofessoren, die in der ersten Phase für die Dauer von bis zu vier Jahren zu Beamten auf Zeit ernannt werden, wenn nicht ein befristetes privatrechtliches Dienstverhältnis begründet wird (§ 64 Abs. 5, 7 HSG).

63Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter können gem. § 68 Abs. 4 Satz 1 HSG ebenfalls befristet (oder unbefristet) im Beamtenverhältnis beschäftigt werden. Die Höchstdauer beträgt 6 Jahre (§ 120 Abs. 1 LBG). Die Verbeamtung auf Zeit ist aufgrund der Wertung des Art. 5 Abs. 3 GG zulässig: Eine dauerhafte Stellenbesetzung würde der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung zuwiderlaufen; auch das Selbstverwaltungsrecht der Hochschulen sowie das Bedürfnis nach personeller Flexibilität der Hochschullehrer bei der Auswahl und dem Austausch der wissenschaftlichen Mitarbeiter sprechen für die Zulässigkeit befristeter Beamtenverhältnisse in diesem Bereich.60





III.Beamte auf Probe


64Das Beamtenverhältnis auf Probe dient der Ableistung einer Probezeit zur späteren Verwendung auf Lebenszeit oder zur Übertragung eines Amtes mit leitender Funktion (§ 4 Abs. 3 BeamtStG). Die Begründung eines Probebeamtenverhältnisses dient allgemein der Sicherung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung.61 Dies spiegelt sich insbesondere in der gesetzgeberischen Entscheidung wider, Probebeamte gem. § 23 Abs. 3 BeamtStG unter erleichterten Voraussetzungen entlassen zu können. Die Probezeit ermöglicht dem Dienstherrn eine verlässliche Einschätzung der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung des Beamten im praktischen Dienstbetrieb.
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